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Tarifblatt  
Gültig ab 1.9.2025 
 
 
Pflegeleistungen – KLV Leistungen 
 
Unsere Tarife entsprechen den kantonalen Vorgaben und richten sich nach der Krankenpflege-
Leistungsverordnung KLV. 
 
Tarife für pflegerische Leistungen (KLV-Tarife) 
Pflegerische Leistungen müssen ärztlich verordnet werden und werden von der Kranken- 
kasse (Grundversicherung) abzüglich Franchise und 10 % Selbstbehalt übernommen.  
Mindestverrechnungseinheit 10 Minuten  
anschliessend werden Leistungen auf 5 Minuten aufgerundet 

Tarif  
pro Stunde 

Bedarfsabklärung und Beratung Fr. 76.90 
Untersuchung und Behandlung Fr. 63.00 
Grundpflege Fr. 52.60 

 
 

Patientenbeteiligung für KLV-Leistungen Tarif  
pro Tag 

Patientenbeteiligung maximal pro Stunde/pro Tag Fr. 7.65 

Die Patientenbeteiligung entfällt zudem bei Personen unter 18 Jahren oder wenn die 
Leistungen statt durch die Krankenversicherung durch eine andere Versicherung 
übernommen werden, wie z.B. die Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung. Dann 
gelten die Tarife der entsprechenden Versicherung.  

 

 

Pflegematerial, Medikamente, Hilfsmittel 
Bei Bedarf bringen wir die Pflegematerialien, Medikamente und Hilfsmittel direkt zur Klientin 
und zum Klienten 
Artikel, die im Zusammenhang mit KLV-Leistungen angewendet werden, werden 
gemäss der KVG-Vorgaben abgerechnet. Alle anderen Artikel gehen zulasten der 
Klientin und dem Klienten. 
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Zusatzleistungen – NICHT-KLV Leistungen 
 
Diese Leistungen werden nicht von der Krankenkasse übernommen, doch gegebenenfalls durch eine 
entsprechende Zusatzversicherung vergütet. Falls Sie keine entsprechende Zusatzversicherung haben, sind 
diese Leistungen selbst zu bezahlen. Die Verordnung Ihres Arztes legen Sie direkt der Rechnung bei und 
senden diese an Ihre Krankenkasse. Bitte informieren Sie uns, falls wir die Verordnung direkt bei Ihrem 
Hausarzt einholen sollen. Eine Verordnung ist nicht zwingend, wenn sie Selbstzahler sind. 

Die kleinste Verrechnungseinheit ist eine Viertelstunde. 
 

Tarife für Hauswirtschaft 
Zulasten der Klientin und dem Klienten  

Tarif  
pro Stunde 

Bedarfsabklärung und Beratung Fr. 76.90 
Haushaltsleistungen Fr. 49.90 
Grundreinigung und aufwändige Reinigungsarbeiten Fr. 65.00 

Zuschlag ab 20:00 – 7:00 Uhr sowie Wochenende und Feiertage Fr. 10.00 
pro/h 

Zuschlag ab 20:00 – 7:00 Uhr sowie Wochenende und Feiertage Fr. 10.00 
pro/h 

 

Tarife für Betreuungsleistungen 
Zulasten der Klientin und dem Klienten  

Tarif  
pro Stunde 

Bedarfsabklärung und Beratung Fr. 76.90 
Betreuungsleistung (Abhängig von der Art der Betreuung) ab Fr. 49.90 
Grundgebühr Wegpauschale und Administration pro Einsatz und Tag Fr. 8.00 

Zuschlag ab 20:00 – 7:00 Uhr sowie Wochenende und Feiertage Fr. 10.00 
pro/h 

 

Tarife für Massage und Bewegung 
Zulasten der Klientin und dem Klienten  

Tarif  
pro Stunde 

Bedarfsabklärung und Beratung Fr. 76.90 
Betreuungsleistung (Abhängig von der Art der Betreuung) Fr. 120.00 
Grundgebühr Wegpauschale und Administration pro Einsatz und Tag Fr. 8.00 

 

Pikett- / Notfallbereitschaft Einsatz nach Bedarf (nach 
Vereinbarung) 
Der Bereitschaftsdienst wird in Ausnahmesituationen und nach Absprache geleistet 

 

Notfalleinsatz vor Ort: Die Fachperson wird in einer Notfallsituation (Sturz, 
Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Beratung bei Veränderung 
des Gesundheitszustandes) beigezogen durch Angehörige oder 
Betreuende Personen 

nach 
Aufwand 
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IN LEBENSBEDROHLICHEN SITUATIONEN UND MEDIZINISCHEN NOTFAELLEN 
RUFEN SIE BITTE DEN RETTUNGSDIENST UNTER DER NUMMER 144 

 

Kurzfristige Absage (weniger als 24h) 
Zulasten der Klientin und dem Klienten  

Fr. 50.00 

 

Falleröffnungspauschale  
Zulasten der Klientin und dem Klienten  

Fr. 50.00 

Abschlusspauschale 
Zulasten der Klientin und dem Klienten 

 

Fr. 50.00 

 

Tarife für Entlastungsdienst Angehörige (nach Absprache) 
Zulasten der Klientin und dem Klienten  

Tarif  
Pauschal 

2 Stunden Fr. 110.00 
4 Stunden Fr. 220.00 
8 Stunden Fr. 440.00 

Zuschlag ab 20:00 – 7:00 Uhr sowie Wochenende und Feiertage Fr. 10.00 
pro/h 

 

Mahngebühr für Rechnungen 
Ab 2. Mahnung  

Fr. 50.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


